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Als Mitglied der Rechtsanwaltskammer Berlin werden Sie zugleich Mitglied im Versor-

gungswerk. 

Das Versorgungswerk ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie steht unter der 

Aufsicht der Senatsverwaltung für Justiz. 

Das Versorgungswerk hat die Aufgabe, den Mitgliedern bei Berufsunfähigkeit und im 

Alter sowie ihren Hinterbliebenen Versorgung zu gewährleisten. Die Berliner Anwalt-

schaft verfügt damit über eine eigenständige, leistungsstarke Rentenversicherung. 

1. PFLICHTMITGLIEDSCHAFT 

Die Mitgliedschaft im Versorgungswerk wird gem. § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die 

Rechtsanwaltsversorgung in Berlin (RAVG Bln) kraft Gesetzes mit Ihrer Mitgliedschaft in 

der Rechtsanwaltskammer Berlin begründet, wenn Sie nicht berufsunfähig sind und das 

45. Lebensjahr nicht vollendet haben.  

2. BEFREIUNGSTATBESTÄNDE 

Von der Mitgliedschaft wird auf Antrag dasjenige Kammermitglied befreit, das 

• Anspruch auf Ruhegeld und Hinterbliebenenversorgung nach beamtenrechtli-

chen Grundsätzen hat,  

• bereits die Befreiung von der Mitgliedschaft bei Gründung eines anderen be-

rufsständischen Versorgungswerks erwirkt hat,  

• die Mitgliedschaft in einem anderen berufsständischen Versorgungswerk auf-

rechterhält.  

Der Antrag muss schriftlich binnen einer Ausschlussfrist von 6 Monaten nach Vorliegen 

der Voraussetzungen gestellt werden. 
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3. LEISTUNGEN  

Das Versorgungswerk gewährt auf Antrag bei Vorliegen der jeweiligen Voraussetzungen 

folgende Leistungen: 

• Berufsunfähigkeitsrente 

• Altersrente 

• Hinterbliebenenrente 

• Sterbegeld 

• Zuschlag auf die Altersrente 

• Kinderbetreuungszeiten 

• Zuschüsse zu Rehabilitationsmaßnahmen 

4. HÖHE DER MITGLIEDSBEITRÄGE 

Selbstständige Mitglieder entrichten grundsätzlich den Regelpflichtbeitrag. Der Regel-

pflichtbeitrag entspricht 5/10 des höchsten Beitrages in der allgemeinen Rentenversi-

cherung. Der Regelpflichtbeitrag beträgt im Jahr 2012 monatlich 470,40 € im Ostteil 

Berlins sowie monatlich 548,80 € im Westteil Berlins.  

Für Mitglieder, deren Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit unter der Beitragsbemes-

sungsgrenze liegen (im Jahr 2012 West: 67.200,00 € / Ost: 57.600,00 €), besteht auf 

Antrag die Möglichkeit, einkommensabhängig Beiträge zu zahlen. Weist ein Mitglied 

unter der Beitragsbemessungsgrenze liegende Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit 

nach, vermindert sich der Regelpflichtbeitrag im Verhältnis der nachgewiesenen Ein-

künfte zur Beitragsbemessungsgrenze. Mindestens ist jedoch ein Beitrag in Höhe von 

1/10 des höchsten Beitrags in der allgemeinen Rentenversicherung von 109,76 € (Min-

destbeitrag im Jahr 2012) zu zahlen.  

Der Einkommensnachweis wird erbracht durch die Vorlage des Einkommensteuerbe-

scheides des vorletzten Kalenderjahres, vorläufig auch durch Vorlage einer Bescheini-

gung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe oder sonstiger geeigneter Unter-

lagen. 

Für selbstständige Berufsanfänger besteht darüber hinaus die Möglichkeit, bis zum 

Ablauf von fünf Jahren nach dem Monat ihrer erstmaligen Zulassung zur Rechtsanwalt-

schaft, längstens jedoch bis zum Ende des Monats, in dem sie das 45. Lebensjahr voll-

enden, einen Beitrag in Höhe der Hälfte des Regelpflichtbeitrages nach § 30 Abs. 2 oder 

des persönlichen Pflichtbeitrages nach § 30 Abs. 4 der Satzung zu entrichten, mindes-

tens jedoch den Mindestbeitrag. 
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Abhängig beschäftigte Mitglieder zahlen den Beitrag, der ohne Befreiung von der Ver-

sicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung an diese zu entrichten wä-

re, 19,6% des Bruttogehaltes bei einer Beitragsbemessungsgrenze von 67.200,00 € 

(West) und 57.600,00 € (Ost) im Jahr 2012. Sie erhalten den Arbeitgeberzuschuss wie 

zur gesetzlichen Rentenversicherung. 

Entrichten Sie Pflichtbeiträge an die gesetzliche Rentenversicherung, leisten Sie zusätz-

lich mindestens 1/10 des höchsten Beitrages in der allgemeinen Rentenversicherung 

nach Maßgabe der Beitragsbemessungsgrenze West als Beitrag an das Versorgungs-

werk. Dieser Mindestbeitrag beträgt seit 01.01.2012 monatlich 109,76 €. 

5. BERATUNG 

Das Versorgungswerk meldet sich unaufgefordert bei Ihnen, sobald die Rechtsanwalts-

kammer die Tatsache Ihrer Mitgliedschaft mitgeteilt hat und übermittelt Ihnen weiteres 

Informationsmaterial. 

Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns unter den Telefonnummern  

88 71 825 14 - Bela  Noack 88 71 825 15 - Melanie Steinwand 

88 71 825 32 - Björn Kleve 88 71 825 20 - Ina Wetzel 

88 71 825 16 - Raymond Scherz  

 
 

gern von montags bis freitags zwischen 9.00 Uhr und 13.00 Uhr sowie zwischen 14.00 

Uhr und 16.00 Uhr anrufen. Die Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle stehen Ihnen 

auch für eine persönliche Beratung zur Verfügung. Um telefonische Voranmeldung wird 

gebeten. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage:Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage:Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage:Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage: 

http://www.b-rav.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Versorgungswerk 


